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Art. 1 § 36a WGG Verwendung des
Steueraufkommens

 WGG - Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.03.2025

§ 36a.

Soweit eine als gemeinnützig anerkannte Bauvereinigung für Einkünfte aus der Verwaltung von Eigenkapital im Sinne

des § 7 Abs. 6 nach Maßgabe des Körperschaftsteuergesetzes 1988 unbeschränkt steuerp6ichtig wurde, ist das

betre8ende Aufkommen an Körperschaftsteuer auf das Land aufzuteilen, in dem die Bauvereinigung ihren Sitz hat.

Diese Erträge sind für Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesens zu verwenden.
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